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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Bedrucken von Etiketten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Bedrucken von Etiketten (1), insbesondere von auf
einem Trägerstreifen (2) bereitgestellten Etiketten (1), mit
mindestens einer Etikettenzuführeinrichtung (3) zum Bereit-
stellen und Zuführen von Etiketten (1), mit einer Transport-
einrichtung (4) umfassend mindestens ein Transportmittel
(9, 10) zum Transportieren der von der Etikettenzuführein-
richtung (3) zugeführten Etiketten (1) in einer Transportrich-
tung (4), mit einer Druckeinrichtung (11) umfassend einen
Druckkopf (11a) zum Bedrucken der von der Transportein-
richtung (4) transportierten Etiketten (1) und mit einer Erfas-
sungseinrichtung (12) zum Erfassen der Position des jewei-
ligen Etiketts (1) in einem Abschnitt der Transporteinrichtung
(4). Es wird vorgeschlagen, dass die Erfassungseinrichtung
(12) eine Zeilen- oder Flächenkamera (13) aufweist, mit der
die bei bestimmungsgemäßer Anwendung den Etiketten (1)
zugewandte Seite des Transportmittels (9, 10) und/oder ein
in Transportrichtung zwischen zwei Transportmittelabschnit-
ten (17, 18) ausgebildeter Spalt (19) in einem Erfassungs-
bereich (14) optisch erfassbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Bedrucken von Etiketten gemäß dem
Oberbegriff von Anspruch 1 sowie ein Verfahren zum
Bedrucken von Etiketten gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 15.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind unterschied-
liche Verfahren zum Bedrucken von Etiketten, ins-
besondere Warenetiketten, bekannt. Bei den Etiket-
ten handelt es sich entweder um auf einem Träger-
streifen lösbar angeordnete selbstklebende Etiketten
oder um trägerlose Etiketten (linerless Etiketten), die
als Endlosstrang bereitgestellt werden und durch Ab-
schneiden vereinzelt werden. Die Etiketten und/oder
der Trägerstreifen können aus Papier oder Kunststoff
bestehen. Diese Etikettenarten, die insbesondere als
Rollenware oder Liporello bereitgestellt werden, sind
auch Teil der Erfindung, die im Weiteren detailliert be-
schrieben wird.

[0003] Eine bekannte Vorrichtung zum Bedrucken
von Etiketten (EP 1 280 705 B1), von der die Er-
findung ausgeht, weist mehrere separate Etiketten-
zuführeinrichtungen zum Bereitstellen und Zuführen
von Etiketten auf, wobei jede der Etikettenzuführein-
richtungen eine Abwickelhaspel zum Abwickeln einer
Bonrolle, welche aus einem Trägerstreifen und den
lösbar darauf angebrachten Etiketten zusammenge-
setzt ist, eine Aufwickelhaspel zum Aufwickeln des
etikettenfreien Trägerstreifens und einen Abstreifkopf
zum Umlenken des Trägerstreifens und dadurch Lö-
sen des jeweiligen Etiketts vom Trägerstreifen auf-
weist. Die Etikettenzuführeinrichtungen sind alle der-
selben Transporteinrichtung zugeordnet, die gemäß
einer Ausführungsform als Transportmittel ein Trans-
portband aufweist. Die Etikettenzuführeinrichtungen
können, sobald sie jeweils aktiviert sind, der Trans-
porteinrichtung Etiketten zuführen, die dann einer
gemeinsamen Druckeinrichtung zugeführt werden.
Nach dem Bedrucken der Etiketten in der Druckein-
richtung werden diese mittels einer Appliziereinrich-
tung jeweils einzeln oder in einer Mehrzahl auf einer
Ware appliziert.

[0004] Beim genannten Stand der Technik ist in
Transportrichtung vor der Druckeinrichtung, die als
Druckkopf beispielsweise einen Thermokopf, Tinten-
strahldruckkopf oder Laserdruckkopf aufweist, eine
Erfassungseinrichtung zum Erfassen der Position
des jeweiligen Etiketts vorgesehen. Die Erfassungs-
einrichtung ist in einem Spalt zwischen dem Trans-
portband und einer ein weiteres Transportmittel bil-
denden Walze angeordnet. Basierend auf der erfass-
ten Etikettenposition kann der Druckkopf den jeweili-
gen Druck auf dem Etikett platzieren und das Etikett
korrekt an die Appliziervorrichtung übergeben.

[0005] Zur Etikettenerfassung auf einer Transport-
einrichtung werden im Allgemeinen Farberkennungs-
sensoren eingesetzt, die einen unbeweglichen, stark
gebündelten Lichtstrahl erzeugen. Trifft der Licht-
strahl auf ein vorbeigeführtes Etikett, wird das Licht
reflektiert und die Reflektion vom Farberkennungs-
sensor/Lumineszenzschalter erfasst. Der Farberken-
nungssensor arbeitet also nach dem Prinzip einer
Lichtschranke. Wird ein Etikett von dem Lichtstrahl
erfasst, wird ein entsprechendes Erfassungssignal
vom Farberkennungssensor generiert, über das der
Druckkopf so angesteuert wird, dass der Druck auf
dem vorgesehenen Etikett platziert werden kann.

[0006] Problematisch bei dem zuvor beschriebenen
Stand der Technik ist allerdings, dass das Etikett
von der Erfassungseinrichtung auch dann erfasst
und ein entsprechendes Erfassungssignal generiert
wird, wenn das Etikett nicht optimal zum Druck-
kopf ausgerichtet ist. Dies führt im Ergebnis häufig
zu einem nicht optimal platzierten Druck auf dem
Etikett, beispielsweise einem Druck, der schräg zu
den Etikettenkanten verläuft oder einen ungewollten
Quer- oder Längsversatz hat und schlimmstenfalls
sogar über Etikettenkanten oder eine Etikettenvorbe-
druckung hinausläuft.

[0007] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
die bekannte Vorrichtung zum Bedrucken von Etiket-
ten derart auszugestalten und weiterzubilden, dass
das jeweilige Etikett präziser bedruckt werden kann.

[0008] Das obige Problem wird bei einer Vorrichtung
zum Bedrucken von Etiketten gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 1 durch die Merkmale des kenn-
zeichnenden Teils von Anspruch 1 gelöst.

[0009] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass die
Erfassungseinrichtung eine Zeilen- oder Flächenka-
mera aufweist, mit der die den Etiketten bei bestim-
mungsgemäßer Anwendung zugewandte Seite, ins-
besondere Oberseite, des Transportmittels und/oder
ein in Transportrichtung zwischen zwei Transport-
mittelabschnitten ausgebildeter Spalt in einem Erfas-
sungsbereich optisch erfassbar ist. Der Erfassungs-
bereich der Erfassungseinrichtung bzw. der Kame-
ra ist also so angeordnet und ausgebildet, dass das
Transportmittel und/oder ein gegebenfalls vorhande-
ner Querspalt und damit auch die Etiketten, die von
dem Transportmittel, gegebenenfalls über den Spalt,
durch den Erfassungsbereich transportiert werden,
erfasst werden.

[0010] Wesentlich ist die grundsätzliche Überle-
gung, zum Erfassen von Etiketten auf dem Trans-
portmittel, beispielsweise Transportband, anstelle ei-
nes Farberkennungssensors, der nur einen einzel-
nen, unbeweglichen Lichtpunkt erzeugt, eine Kame-
ra, nämlich eine Zeilen- oder Flächenkamera, einzu-
setzen. Eine solche Kamera hat einen deutlich größe-
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ren Erfassungsbereich als ein Farberkennungssen-
sor und erlaubt es dadurch insbesondere, ein Eti-
kett über seine gesamte Breite (Erstreckung quer zur
Transportrichtung) zu erfassen. Insbesondere lässt
sich ein Etikett, sowohl mit einer Zeilen- als auch mit
einer Flächenkamera, auch über seine gesamte Län-
ge (Erstreckung in Transportrichtung) erfassen. Bei
einer Zeilenkamera ist der Erfassungsbereich als ei-
ne Zeile definiert, also eindimensional, und weist ent-
sprechend eine definierte Breite auf. Bei einer Flä-
chenkamera ist der Erfassungsbereich als eine Flä-
che definiert, also zweidimensional, und weist ent-
sprechend eine definierte Länge und Breite auf.

[0011] Eine Zeilen- oder Flächenkamera ist außer-
dem wesentlich genauer als ein Farberkennungs-
sensor. Im Unterschied zu einem Farberkennungs-
sensor, der nur die Information über das bloße Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein eines Etiketts
auf dem Transportmittel generiert, kann eine Zeilen-
oder Flächenkamera die gesamte Etikettenkontur er-
fassen und darüber hinaus auch Informationen über
die Position und/oder Orientierung des jeweiligen Eti-
ketts auf dem Transportmittel geben. Mit einer sol-
chen Kamera kann auch der jeweilige Etikettentyp er-
mittelt werden, was wiederum ermöglicht, eine grö-
ßere Vielfalt an Etiketten zu verwenden, da eine Ka-
mera einen vergleichsweise hohen Kontrast hat und
damit Etiketten auf einem Transportmittel auch dann
erkennen kann, wenn das Etikett keinen oder nur
einen geringen Farbunterschied zur Transportmittel-
oberfläche aufweist. Grundsätzlich besteht sogar die
Möglichkeit, transparente Etiketten und/oder die Eti-
kettendicke zu erfassen. Auch eine Vorbedruckung
des Etiketts lässt sich präzise erkennen. Mit den über
eine Kamera generierbaren Informationen lässt sich
das jeweilige Etikett in einem nachfolgenden Druck-
vorgang besonders präzise bedrucken, das heißt der
Druck kann optimal auf dem Etikett platziert werden,
beispielsweise auch exakt bis an die Kanten oder
Ecken des Etiketts oder einer Vorbedruckung dar-
auf. Auch ist eine zuverlässige Etikettenidentifikati-
on möglich, das heißt, das jeweils von der Kamera
erfasste Etikett lässt sich mit einer definierten bzw.
abgespeicherten Vorgabe (dem „erwarteten“ Etikett)
vergleichen. Unabhängig davon ist eine Zeilen- oder
Flächenkamera kostengünstiger in der Anschaffung
als ein Farberkennungssensor und auch einfacher zu
installieren, allein schon deshalb, weil eine Kamera
unempfindlicher gegenüber Vibrationen ist.

[0012] Eine Zeilenkamera hat noch den besonde-
ren Vorteil, dass sie aufgrund des zeilenförmigen und
dadurch relativ schmalen Erfassungsbereichs Etiket-
ten auch durch einen schmalen Spalt zwischen zwei
Transportmittelabschnitten, insbesondere von unten,
erfassen kann, wodurch sich mehr Möglichkeiten zur
Platzierung der Kamera ergeben.

[0013] Nach der Ausgestaltung gemäß Anspruch 2
ist die Zeilen- oder Flächenkamera vertikal ober-
halb des Transportmittels, also in Schwerkraftrich-
tung über dem Transportmittel, angeordnet. In die-
sem Fall ist insbesondere die Oberseite des Trans-
portmittels, auf der die Etiketten aufliegen, zur Ka-
mera gewandt. Grundsätzlich sind aber auch andere
Ausrichtungen bzw. Anordnungen der Kamera rela-
tiv zum Transportmittel und zum damit transportierten
Etikett denkbar, solange gewährleistet ist, dass das
Etikett wie beschrieben erfasst werden kann. So kann
die Zeilen- oder Flächenkamera auch vertikal unter-
halb des Transportmittels angeordnet sein. In diesem
Fall ist die Kamera insbesondere auf oder in einen
Spalt zwischen zwei in Transportrichtung benach-
barten Transportmittelabschnitten gerichtet, welchen
Spalt die Etiketten bei ihrem Transport durchqueren.
Der jeweilige Transportmittelabschnitt ist beispiels-
weise Bestandteil eines Transportbandes oder einer
Transportrolle, das heißt der Spalt ist dann zwischen
zwei Transportbändern oder zwischen zwei Abschnit-
ten desselben Transportbands oder zwischen zwei
Transportrollen oder zwischen einer Transportrolle
und einem Transportband angeordnet.

[0014] Die Zeilen- oder Flächenkamera ist nach
der Ausgestaltung gemäß Anspruch 3 insbesonde-
re eine Monochrom- oder eine Farbkamera. Beson-
ders bevorzugt handelt es sich dabei um eine Plug
and Play-Kamera, vorzugsweise eine USB-Kamera
(„USB“: Universal Serial Bus). Eine Erfassungsein-
richtung bzw. Kamera, die mittels „Plug and Play“,
also durch bloßes Anstecken an eine entsprechen-
de Schnittstelle, insbesondere USB-Schnittstelle, mit
der vorschlagsgemäßen Vorrichtung verbunden wer-
den kann, ist besonders einfach zu installieren. Ins-
besondere bedarf es nicht einer separaten Strom-
versorgung, da beispielsweise eine USB-Schnittstel-
le sowohl zur Datenübertragung als auch Stromver-
sorgung geeignet ist.

[0015] Bei der Ausgestaltung gemäß Anspruch
4 weist die Erfassungseinrichtung mindestens ein
Leuchtmittel auf, das den Erfassungsbereich zumin-
dest abschnittsweise, insbesondere vollständig, aus-
leuchtet. Dies erlaubt es, ein jeweiliges Etikett und
ggf. eine Vorbedruckung auf dem Etikett besonders
präzise zu erfassen.

[0016] Die Ansprüche 5 bis 7 definieren bevorzugte
Ausgestaltungen und Anordnungen des Erfassungs-
bereichs. Dieser liegt insbesondere in Transportrich-
tung vor dem Druckkopf, wobei der Erfassungsbe-
reich den Druckbereich in Transportrichtung über-
schneiden kann oder an den Druckbereich in Trans-
portrichtung angrenzen kann oder von dem Druck-
bereich in Transportrichtung auch beabstandet sein
kann. Mit dem „Druckbereich“ ist derjenige Bereich
des Transportbands gemeint, in welchem der Druck-
kopf drucken kann. Innerhalb dieses Druckbereichs
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kann dann die Bedruckung des Etiketts erfolgen und
insbesondere angepasst werden.

[0017] Nach der Ausgestaltung gemäß Anspruch 8
ist ein Referenzpunkt und/oder eine Referenzlinie
vorgesehen, über den/die die Kamera in Transport-
richtung und/oder quer zur Transportrichtung und/
oder senkrecht zur Transportebene kalibrierbar ist
(an dem/der die Kamera ausrichtbar ist). Dieser Refe-
renzpunkt bzw. diese Referenzlinie kann vom Druck-
kopf, insbesondere von dessen Gehäuse bzw. mar-
kanten Punkten oder Kanten daran, gebildet werden
und kann innerhalb oder außerhalb des Erfassungs-
bereichs liegen. Für eine elektronische Kalibrierung
liegt der Referenzpunkt bzw. die Referenzlinie be-
vorzugt innerhalb des Erfassungsbereichs, für eine
mechanische Kalibrierung/Ausrichtung der Kamera
kann der Referenzpunkt bzw. die Referenzlinie auch
außerhalb des Erfassungsbereichs liegen. Mit einem
„Referenzpunkt“ ist ein Punkt gemeint, der den Null-
punkt eines insbesondere kartesischen Koordinaten-
systems (X-Y-Koordinatensystem oder X-Y-Z-Koor-
dinatensystem) definiert. Eine „Referenzlinie“ bildet
insbesondere eine entsprechende Koordinatenach-
se.

[0018] Nach der bevorzugten Ausgestaltung gemäß
Anspruch 9 ist eine Steuereinrichtung vorgesehen.
In einer bevorzugten Ausgestaltung steuert diese
basierend auf einer von der Erfassungseinrichtung
erfassten Kontur eines Etiketts und/oder einer er-
fassten Vorbedruckung oder Kontur einer Vorbe-
druckung den Druckvorgang für dieses Etikett. Zu-
sätzlich oder alternativ kann die Steuereinrichtung
auch zur Schlupfüberwachung verwendet werden,
was im Weiteren noch erläutert wird.

[0019] Insbesondere kann der Druckvorgang auto-
matisch angepasst werden, sobald ein Etikett den
Erfassungsbereich passiert, das eine andere Breite,
Länge, Position und/oder Orientierung als ein vorge-
gebener Sollwert für die Breite, Länge, Position und/
oder Orientierung oder das eine andere Breite, Län-
ge, Position und/oder Orientierung als das unmittel-
bar vorhergehende Etikett hat (Anspruch 10). Mit der
„Position“ ist die Position relativ zu den seitlichen Be-
grenzungen des Transportmittels oder relativ zu ei-
ner Längsmarkierung auf dem Transportmittel, also
die Position in Querrichtung, gemeint, worüber sich
dann auch ein Querversatz zwischen einer vorgege-
benen Soll-Position und der tatsächlichen Etiketten-
position (Ist-Position) oder auch ein Querversatz zwi-
schen zwei hintereinander transportierten Etiketten
ermitteln lässt. Mit der „Orientierung“ ist eine Aus-
richtung des jeweiligen Etiketts bzw. der Verlaufsrich-
tung der Kanten des Etiketts zur Transportrichtung
bzw. zur Verlaufsrichtung der seitlichen Begrenzun-
gen des Transportmittels oder einer Längsmarkie-
rung auf dem Transportmittel gemeint, womit sich ein
Winkelversatz zwischen einer vorgegebenen Soll-

Orientierung und der tatsächlichen Etikettenorientie-
rung (Ist-Orientierung) oder auch ein Winkelversatz
zwischen zwei hintereinander transportierten Etiket-
ten ermitteln lässt. Dabei kann der Druckvorgang ins-
besondere derart gesteuert und/oder angepasst wer-
den, dass der Druck bis an die Kontur (Außenkanten)
des Etiketts oder bis an die Vorbedruckung reicht.

[0020] Nach der weiteren Ausgestaltung gemäß An-
spruch 12 weist die Druckeinrichtung als Druckkopf
insbesondere einen Thermokopf mit einer Thermo-
leiste auf.

[0021] Grundsätzlich ist es aber auch denkbar, einen
Laserdruckkopf oder Tintenstrahldruckkopf zu ver-
wenden.

[0022] Die Transporteinrichtung kann wiederum als
Transportmittel mindestens ein Transportband, vor-
zugsweise genau ein Transportband oder mehrere
Transportbänder, und/oder mindestens eine Einheit
mit einer oder mehreren Transport- und/oder And-
rückrollen aufweisen (Anspruch 13). Mit „Transpor-
trollen“ sind Rollen gemeint, auf denen ein Etikett
transportiert werden kann. „Andrückrollen“ sind Rol-
len, die das Etikett während seines Transports an
ein anderes Transportmittel wie ein Transportband
oder Transportrollen andrücken. Das Transportmit-
tel kann auch in Transportrichtung zueinander un-
mittelbar benachbarte Transportmittelabschnitte auf-
weisen, zwischen denen in Transportrichtung besag-
ter Spalt ausgebildet ist, wobei die Transportmittelab-
schnitte Teil eines Transportbandes oder einer Ein-
heit von Transportrollen sein können.

[0023] Nach der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 14 sind mehrere Etikettenzu-
führeinrichtungen vorgesehen, die jeweils zum Be-
reitstellen und Zuführen von Etiketten konfiguriert
sind und derselben Transporteinrichtung, derselben
Erfassungseinrichtung und/oder derselben Druckein-
richtung zugeordnet sind. Die vorschlagsgemäß ver-
wendete Etikettenzuführeinrichtung bzw. verwende-
ten Etikettenzuführeinrichtungen weist bzw. weisen
vorzugsweise eine Abwickelhaspel, einen Abstreif-
kopf und eine Aufwickelhaspel auf. Die Abwickelhas-
pel dient zur Aufnahme einer Bonrolle mit einem Eti-
kettenstreifen, wobei der Etikettenstreifen bevorzugt
ein Trägerstreifen mit lösbar darauf angebrachten Eti-
ketten ist. Grundsätzlich kann es sich bei dem Etiket-
tenstreifen aber auch um einen Materialstreifen han-
deln, aus dem Etiketten durch Ablängen des Materi-
alstreifens gebildet werden. In dem bevorzugten Fall
eines Trägerstreifens mit lösbar darauf angebrachten
Etiketten werden diese Etiketten an dem Abstreifkopf
durch starkes Umlenken des Trägerstreifens abge-
löst, wobei der dann etikettenlose Trägerstreifen über
die Aufwickelhaspel aufgewickelt wird. Sind mehre-
re solcher Etikettenzuführeinrichtungen vorgesehen,
können zum Einen unterschiedliche Etikettentypen
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zugeführt werden, zum Anderen kann aber auch ei-
ne Etikettenzuführeinrichtung die Zuführung von Eti-
ketten übernehmen, wenn der Etikettenvorrat bei ei-
ner zuvor aktiven Etikettenzuführeinrichtung aufge-
braucht ist. Gerade in dem Fall, dass Etiketten über
unterschiedliche Etikettenzuführeinrichtungen dem-
selben Druckkopf zugeführt werden, ist es vorteilhaft,
die Etiketten besonders präzise zu erfassen.

[0024] Nach der weiteren Lehre gemäß Anspruch
15, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ein
Verfahren zum Bedrucken von Etiketten, insbeson-
dere von auf einem Trägerstreifen bereitgestellten
Etiketten, beansprucht, wobei die Etiketten über min-
destens eine Etikettenzuführeinrichtung bereitgestellt
und einer Transporteinrichtung zugeführt werden, die
die Etiketten in einer Transportrichtung an einer Er-
fassungseinrichtung vorbei zu einer Druckeinrichtung
transportiert, in der die Etiketten bedruckt werden.
Wesentlich bei dem Verfahren, das unter Verwen-
dung einer wie zuvor definierten Vorrichtung durch-
geführt werden kann, ist, dass die Etiketten in einem
Erfassungsbereich der Erfassungseinrichtung von ei-
ner Zeilen- oder Flächenkamera der Erfassungsein-
richtung optisch erfasst werden. Es ergeben sich die-
selben Vorteile, wie vorstehend in Verbindung mit der
Vorrichtung beschrieben.

[0025] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer vor-
schlagsgemäßen Vorrichtung zum Bedrucken
von Etiketten und

Fig. 2 das Detail ii aus Fig. 1

a) in einer vergrößerten Darstellung und

b) in einer Draufsicht.

[0026] Fig. 1 zeigt beispielhaft und rein schematisch
eine vorschlagsgemäße Vorrichtung zum Bedrucken
von Etiketten 1, insbesondere Klebeetiketten 1, die
hier lösbar auf einem Trägerstreifen 2 bereitgestellt
werden. Die Vorrichtung weist mehrere separate Eti-
kettenzuführeinrichtungen 3 auf, über die die einzel-
nen Etiketten 1 bereitgestellt und einer Transportein-
richtung 4 zugeführt werden.

[0027] Jede der Etikettenzuführeinrichtungen 3 ist
hier nach demselben Prinzip aufgebaut. So weisen
die Etikettenzuführeinrichtungen 3 eine Abwickelhas-
pel 3a, einen Abstreifkopf 3b und eine Aufwickelhas-
pel 3c auf. Die Abwickelhaspel 3a dient zur Aufnah-
me einer Bonrolle 5, die hier einen abzuwickelnden
Trägerstreifen 2 mit darauf lösbar angebrachten Eti-
ketten 1 umfasst. Der mit den Etiketten 1 bestück-
te Trägerstreifen 2 wird von der Abwickelhaspel 3a
zu dem Abstreifkopf 3b geführt, an dem der Träger-
streifen 2 stark umgelenkt wird, hier um beispiels-

weise mehr als 90°, wodurch sich die Etiketten 1 je-
weils vom Trägerstreifen 2 automatisch lösen. Der
dann von den Etiketten 1 befreite Trägerstreifen 2
wird schließlich von der Aufwickelhaspel 3c wieder
aufgewickelt.

[0028] Die einzelnen Bestandteile der Etikettenzu-
führeinrichtung 3, insbesondere Abwickelhaspel 3a,
Abstreifkopf 3b und Aufwickelhaspel 3c, sind hier in
einer Kassette 6 angeordnet, die als Ganze der Vor-
richtung zu entnehmen ist bzw. austauschbar ist.

[0029] Wie Fig. 1 zeigt, ist die Etikettenzuführein-
richtung 3 und/oder sind die Abwickelhaspel 3a, der
Abstreifkopf 3b und/oder die Aufwickelhaspel 3c über
eine zugeordnete Steuerleitung 7 mit einer Steuer-
einrichtung 8 der Vorrichtung verbunden, die im Wei-
teren noch näher erläutert wird. Darüber lässt sich
jede einzelne der Etikettenzuführeinrichtungen 3 im
Bedarfsfall aktivieren oder deaktivieren. Mit „aktivie-
ren“ ist gemeint, dass die Etikettenzuführeinrichtung
3 so positioniert und/oder so angesteuert wird, dass
einzelne Etiketten 1 der Transporteinrichtung 4 zuge-
führt werden können. Denkbar ist, dass dabei die üb-
rigen Etikettenzuführeinrichtungen 3 deaktiviert sind,
also selbst keine Etiketten 1 zuführen. Es ist aber
auch denkbar, dass weitere der Etikettenzuführein-
richtungen ebenfalls aktiviert sind und gleichzeitig Eti-
ketten 1 zuführen.

[0030] Die Transporteinrichtung 4 umfasst mindes-
tens ein Transportmittel 9, 10, mit welchem die von
der jeweiligen Etikettenzuführeinrichtung 3 zugeführ-
ten Etiketten 1 in einer Transportrichtung transpor-
tiert werden. Bei einem der Transportmittel handelt es
sich hier um ein Transportband 9, das mit einem an-
deren Transportmittel in Form einer Einheit aus meh-
reren Andrückrollen 10 zusammenwirkt. Das Trans-
portband 9 verfügt über einen Antrieb, der ebenfalls
mit der Steuereinrichtung 8 gekoppelt ist. Die Ein-
heit aus Andrückrollen 10 dient dazu, die Etiketten
1 während des Transports an die Oberfläche des
Transportbands 9 anzudrücken, damit diese auf dem
Transportband 9 möglichst optimal positioniert und
ausgerichtet bleiben. Das Transportband 9 weist hier
zwei Transportmittelabschnitte 17, 18 auf, von denen
einer gebogen und einer gerade ist. Zwischen diesen
ist ein Spalt 19 ausgebildet, über den hinweg das je-
weilige Etikett 1 von dem gebogenen auf den gera-
den Transportmittelabschnitt gefördert wird.

[0031] Die Transporteinrichtung 4 transportiert die
einzelnen Etiketten 1, insbesondere kontinuierlich, in
Transportrichtung zu einer Druckeinrichtung 11 mit
einem Druckkopf 11a, der zum Bedrucken der von
der Transporteinrichtung 4 transportierten Etiketten 1
konfiguriert ist. Auch die Druckeinrichtung 11 ist über
eine eigene Steuerleitung 7 mit der Steuereinrich-
tung 8 verbunden. Bei dem Druckkopf 11a handelt es
sich in dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel
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um einen Thermokopf mit einer Thermoleiste. Hiermit
kann ein thermosensitives Medium durch punktuelle
Hitzeeinwirkung farblich verändert, insbesondere ge-
schwärzt, werden. Das entsprechende Druckverfah-
ren, der sogenannte Thermodruck, kann ein Thermo-
direktdruck, ein Thermotransferdruck oder ein Ther-
mosublimationsdruck sein. Grundsätzlich sind von
der vorschlagsgemäßen Lösung aber auch andere
Druckverfahren umfasst, beispielsweise Laserdruck-
verfahren oder Tintenstrahldruckverfahren. Entspre-
chend kann als Druckkopf auch ein Laserdruckkopf
oder Tintenstrahldruckkopf vorgesehen sein.

[0032] Der genannten Druckeinrichtung 11 können
nun einzelne Etiketten von jeder der Etikettenzu-
führeinrichtungen 3 mittels der Transporteinrichtung
4 zugeführt werden, wobei die Etiketten 1 vor dem
Erreichen der Druckeinrichtung 11 an einer Erfas-
sungseinrichtung 12 zum Erfassen der Position und
Orientierung des jeweiligen Etiketts 1 in einem Ab-
schnitt der Transporteinrichtung 4 vorbeigeführt wer-
den. Die Etikettenzuführeinrichtungen 3, die unab-
hängig voneinander aktivierbar sind und hier auch un-
terschiedliche Etiketten bereitstellen können, sind al-
so bei dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel
derselben Transporteinrichtung 4, derselben Druck-
einrichtung 11 und derselben Erfassungseinrichtung
12 zugeordnet.

[0033] Wesentlich ist nun, dass die Erfassungsein-
richtung 12 eine Zeilen- oder Flächenkamera 13 auf-
weist, mit der die den transportierten Etiketten 1 zu-
gewandte Seite, hier die Oberseite, des Transport-
bands 9 in einem Erfassungsbereich 14 optisch er-
fassbar ist. Entsprechend wird, wenn ein Etikett 1
den Erfassungsbereich 14 passiert, auch das jeweili-
ge Etikett 1 erfasst. Dies ist im Detail in den Fig. 2a
und b dargestellt.

[0034] Auch die Erfassungseinrichtung 12 ist über
eine eigene Steuerleitung 7 mit der Steuereinrichtung
8 verbunden. Auf diese Weise können von der Er-
fassungseinrichtung 12 generierte Daten betreffend
die Breite, Länge, Position und/oder Orientierung des
jeweils den Erfassungsbereich 14 passierenden Eti-
ketts 1 von der Steuereinrichtung 8 verarbeitet wer-
den, die diese Daten dazu verwendet, den Druckkopf
11a so anzusteuern, dass ein Druck optimal und mit
hoher Präzision auf dem jeweiligen Etikett 1 platziert
werden kann. So lässt sich mit einer Zeilen- oder Flä-
chenkamera 13 die Geometrie auch komplexer Eti-
ketten 1 erkennen und ein zugeordneter Druckvor-
gang entsprechend anpassen. Da der Erfassungsbe-
reich 14 zumindest so breit gewählt werden kann,
dass ein Etikett 1 in Querrichtung (quer zur Transport-
richtung) vollständig erfasst werden kann und vor-
zugsweise auch in Längsrichtung bzw. in Transport-
richtung vollständig erfasst werden kann, kann insbe-
sondere auch die Position bzw. der Querversatz ei-
nes Etiketts und/oder die Orientierung bzw. ein Win-

kelversatz des Etiketts 1 erkannt werden und ein
dem jeweiligen Etikett 1 zugeordneter Druckvorgang
entsprechend gesteuert bzw. angepasst werden. Ein
weiterer Vorteil des vergleichsweise großen Erfas-
sungsbereichs 14 ist, dass eine Erfassungseinrich-
tung 12 bzw. eine entsprechende Kamera 13 beson-
ders einfach zu dem jeweiligen Transportmittel, hier
dem einzelnen Transportband 9, ausgerichtet wer-
den kann. Dies ist beim Stand der Technik, bei dem
ein Farberkennungssensor verwendet wird, ungleich
schwerer.

[0035] Da das Etikett 1 vollständig erfasst werden
kann, was auch mit einer Zeilenkamera 13 mög-
lich ist, wenn die einzelnen erfassten Zeilen zu ei-
nem zweidimensionalen Bild zusammengefügt wer-
den, kann das jeweilige Etikett 1 im Bedarfsfall sogar
bis zu seinen Kanten, also seiner Außenkontur, und
insbesondere auch bis in seine Ecken bedruckt wer-
den. Auch in dem Fall, dass das dem Erfassungsbe-
reich 14 und im weiteren Verlauf der Druckeinrichtung
11 zugeführte Etikett 1 bereits eine Vorbedruckung
aufweist, kann durch Erfassung der Vorbedruckung
bzw. der Kontur der Vorbedruckung ein Druck auch
besonders präzise zu der Vorbedruckung platziert
werden.

[0036] Mit der vorschlagsgemäßen Vorrichtung und
insbesondere der vorgesehenen Erfassungseinrich-
tung 12 kann der Druckvorgang auch von einem auf
das jeweils nächste Etikett angepasst werden. Mit an-
deren Worten ist eine Anpassung des Druckvorgangs
innerhalb des Zeitraums vom Erfassen der Kontur
des Etiketts 1 bis zum Beginn des dem Etikett 1 zuge-
ordneten Druckvorgangs möglich. Erreicht anschlie-
ßend ein unmittelbar nachfolgendes Etikett 1 mit ei-
ner anderen Position oder Orientierung den Erfas-
sungsbereich 14, kann der diesem Etikett 1 zuge-
ordnete Druckvorgang unmittelbar für dieses nachfol-
gende Etikett 1 angepasst werden. Auch kann noch
vor dem Bedrucken automatisch überprüft werden,
ob das richtige Etikettenformat für die jeweilige Pro-
dukt-ID zugeführt wird bzw. in die entsprechende
Kassette 6 eingelegt ist.

[0037] Durch die Kopplung der Steuereinrichtung 8
mit dem Antrieb des Transportbands 9 einerseits und
mit der Erfassungseinrichtung 12 andererseits lässt
sich auch eine Schlupfüberwachung realisieren, ins-
besondere dergestalt, dass die Erfassungseinrich-
tung 12 auf dem jeweiligen Transportmittel 9 vorge-
sehene Markierungen erfasst, über die die Steuer-
einrichtung 8 die tatsächliche Geschwindigkeit des
Transportmittels 9 ermitteln kann und die sie dann
mit der erfassten tatsächlichen Drehzahl des An-
triebs des Transportbands 9 vergleichen kann. Eine
Differenz zwischen der ermittelten tatsächlichen Ge-
schwindigkeit des Transportmittels 9 und der erfass-
ten tatsächlichen Drehzahl des Antriebs des Trans-
portbands 9 deutet dann auf einen Schlupf hin und
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kann einem Bediener insbesondere angezeigt und/
oder automatisch korrigiert werden.

[0038] Im Folgenden werden anhand der Fig. 2a und
b weitere Details der Erfassungseinrichtung 12 der
vorschlagsgemäßen Vorrichtung zum Bedrucken von
Etiketten 1 beschrieben.

[0039] So handelt es sich bei der Zeilen- oder Flä-
chenkamera 13 gemäß dem Ausführungsbeispiel um
eine Farbkamera. Grundsätzlich ist aber auch die
Verwendung einer Monochromkamera denkbar. Die
gesamte Erfassungseinrichtung 12 und damit auch
die Kamera 13 ist hier über eine Plug and Play-
Schnittstelle, insbesondere eine USB-Schnittstelle,
mit der übrigen Vorrichtung und insbesondere mit
der Steuereinrichtung 8 verbunden, das heißt eine
Schnittstelle, die sowohl die Datenübertragung als
auch die Stromversorgung der Kamera 13 erlaubt.
Hierüber ist auch die Stromversorgung von separaten
Leuchtmitteln 15 der Erfassungseinrichtung 12 mög-
lich, die den Erfassungsbereich 14 zumindest ab-
schnittsweise, insbesondere vollständig, ausleuch-
ten. Im hier dargestellten Fall ist die Gesamtheit aus
Kamera 13 und Leuchtmitteln 15 mittels der Plug and
Play-Schnittstelle bzw. USB-Schnittstelle auf die be-
schriebene Weise mit der Vorrichtung bzw. der Steu-
ereinrichtung 8 verbunden.

[0040] Wie Fig. 2a veranschaulicht, ist die Erfas-
sungseinrichtung 12 bzw. die Zeilen- oder Flächen-
kamera 13 vertikal oberhalb des Transportmittels 9,
zumindest vertikal oberhalb des Erfassungsbereichs
14, angeordnet. Die Erfassungseinrichtung 12, insbe-
sondere die Zeilen- oder Flächenkamera 13 und/oder
die Leuchtmittel 15, ist bzw. sind dabei senkrecht
auf die Oberfläche des Transportmittels 9 in dem Er-
fassungsbereich 14 ausgerichtet. Grundsätzlich ist
es aber auch denkbar, die Erfassungseinrichtung 12
bzw. die Kamera 13 und/oder die Leuchtmittel 15
schräg auf die Oberfläche auszurichten. Auch könn-
te eine Erfassungseinrichtung 12, insbesondere ei-
ne Zeilenkamera 13, unterhalb des Transportmittels
9 angeordnet sein und/oder auf oder in einen Spalt
19 zwischen zwei Transportmittelabschnitten 17, 18
gerichtet sein, um dann die Etiketten insbesondere
von unten zu erfassen, wenn sie den Spalt 19 que-
ren. Es muss lediglich gewährleistet sein, dass der
Erfassungsbereich 14 so zum Transportmittel bzw.
Transportband 9 ausgerichtet ist, dass ein zugeführ-
tes Etikett 1 quer zur Transportrichtung und vorzugs-
weise auch in Transportrichtung zumindest größten-
teils, insbesondere vollständig, erfasst werden kann.
Bevorzugt ist, was Fig. 2b veranschaulicht, der Erfas-
sungsbereich 14 sogar so ausgebildet, dass ein Eti-
kett 1 vollständig, das heißt auch über seine gesamte
Länge, im Erfassungsbereich 14 anordenbar ist.

[0041] Der Erfassungsbereich 14 hat dazu in dem
hier beschriebenen Ausführungsbeispiel eine Länge

(Erstreckung in Transportrichtung) von mindestens
100 mm, bevorzugt mindestens 150 mm, besonders
bevorzugt mindestens 200 mm, und weist insbeson-
dere eine Länge auf, die mindestens einer Etiketten-
länge entspricht. Ferner hat der Erfassungsbereich
hier eine Breite (Erstreckung quer zur Transportrich-
tung) von mindestens 50 mm, bevorzugt mindestens
100 mm, besonders bevorzugt mindestens 150 mm,
und weist insbesondere eine Breite auf, die mindes-
tens einer Etikettenbreite entspricht. Im in Fig. 2b
dargestellten Beispiel geht der Erfassungsbereich 14
sogar seitlich, das heißt in Querrichtung, über das
Transportmittel bzw. Transportband 9 hinaus. Grund-
sätzlich erfasst der Erfassungsbereich 14 zumindest
einen der seitlichen Ränder 9a, 9b, vorzugsweise
beide seitlichen Ränder 9a, 9b, des Transportmittels
bzw. Transportbands 9. Mit „seitlichen Rändern“ sind
im Sinne der Erfindung die das Transportmittel 9, 10
in Querrichtung begrenzenden Ränder gemeint.

[0042] Der Erfassungsbereich 14, der in Transport-
richtung vor dem Druckkopf 11a angeordnet ist, ist
hier von dem Druckbereich 16, in welchem grund-
sätzlich ein Bedrucken stattfinden kann und der hier
durch die Thermoleiste definiert ist, in Transportrich-
tung beabstandet. Bevorzugt beträgt der Abstand we-
niger als eine Etikettenlänge. Insbesondere beträgt
der Abstand maximal 100 mm, bevorzugt maximal 50
mm, besonders bevorzugt maximal 20 mm. Grund-
sätzlich ist es aber auch denkbar, dass der Erfas-
sungsbereich 14 an den Druckbereich 16 in Trans-
portrichtung angrenzt oder sogar den Druckbereich
16 in Transportrichtung überschneidet.

[0043] Wie in Fig. 2b auch schematisch darge-
stellt ist, ist die Zeilen- oder Flächenkamera 13 in
Transportrichtung und/oder quer zur Transportrich-
tung und/oder senkrecht zur Transportebene bzw.
Transportmitteloberfläche in Bezug auf einen Refe-
renzpunkt P und/oder eine Referenzlinie L kalibriert
oder kalibrierbar. Hier ist der Referenzpunkt P ein
Punkt bzw. die Referenzlinie L eine Linie am Druck-
kopf 11a, wobei Referenzpunkt P und Referenzlinie
L hier jeweils außerhalb des Erfassungsbereichs 14
angeordnet sind.

[0044] Die vorliegende Erfindung betrifft schließlich
auch ein Verfahren zum Bedrucken von Etiketten 1,
insbesondere von auf einem Trägerstreifen 2 bereit-
gestellten Etiketten 1, welches Verfahren vorzugs-
weise unter Verwendung der zuvor beschriebenen
Vorrichtung durchführbar ist.

[0045] Bei dem vorschlagsgemäßen Verfahren wer-
den die Etiketten 1 jeweils über mindesten eine
Etikettenzuführeinrichtung 3 bereitgestellt und einer
Transporteinrichtung 4 zugeführt. Die Etiketten 1 wer-
den dann von der Transporteinrichtung 4, wie zuvor
im Detail beschrieben, an einer Erfassungseinrich-
tung 12 vorbei zu einer Druckeinrichtung 11 trans-
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portiert, in der die Etiketten 1 jeweils bedruckt wer-
den. Insbesondere werden die bedruckten Etiketten
1 anschließend jeweils auf eine Ware appliziert. Vor-
schlagsgemäß ist vorgesehen, dass die Etiketten 1 in
einem Erfassungsbereich 14 von einer Zeilen- oder
Flächenkamera 13 der Erfassungseinrichtung 12 op-
tisch erfasst werden.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Bedrucken von Etiketten (1),
insbesondere von auf einem Trägerstreifen (2) bereit-
gestellten Etiketten (1),
- mit mindestens einer Etikettenzuführeinrichtung (3)
zum Bereitstellen und Zuführen von Etiketten (1),
- mit einer Transporteinrichtung (4) umfassend min-
destens ein Transportmittel (9, 10) zum Transportie-
ren der von der Etikettenzuführeinrichtung (3) zuge-
führten Etiketten (1) in einer Transportrichtung,
- mit einer Druckeinrichtung (11) umfassend einen
Druckkopf (11a) zum Bedrucken der von der Trans-
porteinrichtung (4) transportierten Etiketten (1) und
- mit einer Erfassungseinrichtung (12) zum Erfas-
sen der Position des jeweiligen Etiketts (1) in einem
Abschnitt der Transporteinrichtung (4), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (12)
eine Zeilen- oder Flächenkamera (13) aufweist, mit
der die bei bestimmungsgemäßer Anwendung den
Etiketten (1) zugewandte Seite des Transportmittels
(9, 10) und/oder ein in Transportrichtung zwischen
zwei Transportmittelabschnitten (17, 18) ausgebilde-
ter Spalt (19) in einem Erfassungsbereich (14) op-
tisch erfassbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zeilen- oder Flächenkamera (13)
vertikal oberhalb oder unterhalb des Transportmittels
(9, 10) angeordnet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zeilen- oder Flächenka-
mera (13) eine Monochrom- oder Farbkamera ist,
und/oder, dass die Zeilen- oder Flächenkamera (13)
und/oder die Erfassungseinrichtung (12) über ei-
ne Plug and Play-Schnittstelle, vorzugsweise USB-
Schnittstelle, mit der übrigen Vorrichtung verbindbar
ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Er-
fassungseinrichtung (12) mindestens ein Leuchtmit-
tel (15) aufweist, das den Erfassungsbereich (14) zu-
mindest abschnittsweise, insbesondere vollständig,
ausleuchtet.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Er-
fassungsbereich (14) in Transportrichtung vor dem
Druckkopf (11a) angeordnet ist, vorzugsweise, dass
der Erfassungsbereich (14) den Druckbereich (16) in
Transportrichtung überschneidet oder an den Druck-
bereich (16) in Transportrichtung angrenzt oder von
dem Druckbereich (16) in Transportrichtung beab-
standet ist, insbesondere maximal 100 mm, bevor-
zugt maximal 50 mm, besonders bevorzugt maximal
20 mm, beabstandet ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Er-
fassungsbereich (14) eine Länge von mindestens
100 mm, bevorzugt mindestens 150 mm, besonders
bevorzugt mindestens 200 mm, aufweist, und/oder,
dass der Erfassungsbereich (14) eine Breite von min-
destens 50 mm, bevorzugt mindestens 100 mm, be-
sonders bevorzugt mindestens 150 mm, aufweist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Er-
fassungsbereich (14) auch einen der seitlichen Rän-
der (9a, 9b) oder beide seitlichen Ränder (9a, 9b)
des/der Transportmittel(s) (9, 10) erfasst.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zei-
len- oder Flächenkamera (13) in Transportrichtung
und/oder quer zur Transportrichtung und/oder senk-
recht zur Transportebene in Bezug auf einen Re-
ferenzpunkt (P) und/oder eine Referenzlinie (L) ka-
libriert ist oder kalibrierbar ist, vorzugsweise, dass
der Referenzpunkt (P) oder die Referenzlinie (L) ein
Punkt bzw. eine Linie am Druckkopf (11a) ist und/
oder innerhalb oder außerhalb des Erfassungsbe-
reichs (14) liegt.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Steuereinrichtung (8) vorgesehen ist, vorzugsweise,
dass die Steuereinrichtung (8) basierend auf einer
von der Erfassungseinrichtung (12) erfassten Kon-
tur eines Etiketts (1) und/oder basierend auf einer
von der Erfassungseinrichtung (12) erfassten Vor-
bedruckung oder Kontur einer Vorbedruckung eines
Etiketts (1) einen zugeordneten Druckvorgang des
Druckkopfes (11a) steuert, und/oder, dass die Steu-
ereinrichtung (8) basierend auf von der Erfassungs-
einrichtung (12) erfassten Markierungen auf dem
Transportmittel (9) einen Schlupf des Transportmit-
tels (9) überwacht und/oder anzeigt und/oder nach-
regelt.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (8) den
Druckvorgang automatisch anpasst, sobald ein Eti-
kett (1) den Erfassungsbereich (14) passiert, das eine
andere Breite, Länge, Position und/oder Orientierung
als ein vorgegebener Sollwert für die Breite, Länge,
Position und/oder Orientierung oder das eine ande-
re Breite, Länge, Position und/oder Orientierung als
das unmittelbar vorhergehende Etikett (1) hat, vor-
zugsweise, dass die Anpassung des Druckvorgangs
innerhalb des Zeitraums vom Erfassen der Kontur
bis zum Beginn des zugeordneten Druckvorgangs er-
folgt.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druckvorgang der-
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art steuerbar und/oder anpassbar ist, dass der Druck
bis an die Kontur reicht.

12.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckeinrichtung (11) als Druckkopf (11a) ei-
nen Thermokopf mit einer Thermoleiste, einen Laser-
druckkopf oder einen Tintenstrahldruckkopf aufweist.

13.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transporteinrichtung (4) als Transportmittel (9, 10)
mindestens ein Transportband (9) und/oder mindes-
tens eine Einheit mit einer oder mehreren Transport-
und/oder Andrückrolle (10) aufweist.

14.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re Etikettenzuführeinrichtungen (3) vorgesehen sind,
die jeweils zum Bereitstellen und Zuführen von Eti-
ketten (1) konfiguriert sind und die derselben Trans-
porteinrichtung (4), derselben Erfassungseinrichtung
(12) und/oder derselben Druckeinrichtung (11) zu-
geordnet sind, vorzugsweise, dass die Etikettenzu-
führeinrichtungen (3) unabhängig voneinander akti-
vierbar sind und/oder unterschiedliche Etiketten (1)
bereitstellen.

15.   Verfahren zum Bedrucken von Etiketten (1),
insbesondere von auf einem Trägerstreifen (2) be-
reitgestellten Etiketten (1), vorzugsweise unter Ver-
wendung einer Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Etiketten (1) über
mindestens eine Etikettenzuführeinrichtung (3) be-
reitgestellt und einer Transporteinrichtung (4) zuge-
führt werden, die die Etiketten (1) in einer Transport-
richtung an einer Erfassungseinrichtung (12) vorbei
zu einer Druckeinrichtung (11) transportiert, in der
die Etiketten (1) bedruckt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Etiketten (1) in einem Erfassungs-
bereich (14) von einer Zeilen- oder Flächenkamera
(13) der Erfassungseinrichtung (12) optisch erfasst
werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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